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VerGütunG

Vergütungsbericht 

Der Bericht erläutert die Grundsätze, 
Programme und Verfahren, wie die Ver-
gütungen von Verwaltungsrat und 
 Gruppenleitung der CPH-Gruppe fest ge-
legt werden, und enthält Angaben zur 
Höhe der Vergütungen im Geschäftsjahr. 

1 Honorierung und allgemeine Informationen

Die CPH-Gruppe ist eine attraktive Arbeitgeberin, die qualifizierte und 

leistungsfähige Mitarbeitende beschäftigt und marktgerechte Vergü-

tungen ausrichtet. Unter marktgerechter Vergütung versteht die CPH 

die Summe der fixen und der variablen Vergütung. Mittels Über-

prüfung der Funktionseinstufungen sowie Benchmarking der Vergü-

tungen wird in regelmässigen Abständen pro Funktion die Höhe der 

Gesamtvergütung sowie der einzelnen Komponenten mit dem Markt 

verglichen (siehe Details zu Verwaltungsrat bzw. Gruppenleitung). 

Anpassungen bei der Vergütung für den CEO und die Mitglieder der 

Gruppenleitung werden durch den Fachausschuss «Personal und Ent-

schädigung» auf Basis des durchgeführten Marktvergleichs dem Ge-

samtverwaltungsrat beantragt. 

Von jeder Sitzung des Ausschusses «Personal und Entschädigung» 

wird ein Protokoll erstellt, das jedem Mitglied des Verwaltungsrates 

zugestellt wird. Der Ausschuss informiert zudem die übrigen Mitglie-

der des Verwaltungsrates an der nächsten Sitzung über die behandel-

ten Themen und Hintergründe zu allfälligen Vorschlägen und Empfeh-

lungen. 

Der Ausschuss «Personal und Entschädigung» trifft sich in der Regel 

dreimal, mindestens aber zweimal pro Jahr. Im Berichtsjahr fanden 

fünf Sitzungen statt, davon zwei als Videokonferenzen. 

Die Mitglieder des Ausschusses «Personal und Entschädigung» wer-

den durch die Generalversammlung (GV) einzeln für jeweils ein Jahr 

gewählt. Für weitere Details zur Zusammensetzung und zum Aufga-

benbereich wird auf das Kapitel «Corporate Governance» verwiesen.

Struktur und Höhe der Vergütungen ausgewählter Funktionen wer-

den regelmässig alle drei Jahre anhand externer Benchmarks über-

prüft. 2022 analysierte ein externes Unternehmen die Vergütungen 

der Gruppenleitung und der Geschäftsleitungen der Bereiche erneut. 

Es wurden drei Vergleichsgruppen herangezogen. Vergleichsgruppe I 

bestand aus international tätigen Industrieunternehmen vergleich-

barer Grösse mit Sitz in der Schweiz (z.B. Huber + Suhner, Feintool, 

Burckhardt, Aluflexpack, Vifor). In der Vergleichsgruppe II waren natio-

nal tätige Industrieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, die in einer 

vergleichbaren Branche (Papier, Verpackung, Chemie) tätig sind (z.B. 

Ems, Dottikon, Vetropack, Gurit). In der Vergleichsgruppe  III waren 

internationale Tochtergesellschaften unter anderem der in den Ver-

gleichsgruppen I und II genannten Unternehmungen mit Sitz in China, 

Deutschland, USA, Brasilien und Bosnien-Herzegowina. Die Erkennt-

nisse der Analyse in Bezug auf Struktur und Höhe der Vergütungen 

werden in die Vergütungen 2023 einfliessen. 2022 erfolgte ebenfalls 

eine Benchmarkanalyse der Gehälter der verschiedenen Funktionen 

im Verwaltungsrat. Die Erkenntnisse werden in die Vergütungen ab 

der Generalversammlung 2023 einfliessen.

Die Anträge über die maximale Vergütung von Verwaltungsrat und 

Gruppenleitung werden durch den Ausschuss «Personal und Entschä-

digung» vorbereitet, durch den Gesamtverwaltungsrat überprüft und 

der GV zur Genehmigung unterbreitet. Wird der Antrag abgelehnt, 

kann der Verwaltungsrat einen neuen Antrag stellen. Tut er dies und 

wird auch der neue Antrag abgelehnt, soll innert drei Monaten eine 

ausserordentliche GV einberufen werden, oder der Verwaltungsrat 

kann die Vergütungen an der nächsten GV retrospektiv zur Genehmi-

gung unterbreiten.

Für den CEO besteht eine vertragliche Kündigungsfrist von zwölf 

 Monaten, für die übrigen Mitglieder der Gruppenleitung beträgt die 

Kündigungsfrist sechs Monate. Es gibt keine vertraglichen Verein-

barungen über Abgangsentschädigungen. Für die CPH besteht eine 

Pensionskassenlösung, die für alle Mitarbeitenden in der Schweiz gilt. 

Es gibt keine zusätzliche Versicherung für Mitglieder der Gruppenlei-

tung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht pensionskassen-

versichert. Das Vergütungssystem blieb unverändert zum Vorjahr.

Variable Vergütung (STI)
Die individuelle Leistung hat bei allen Mitarbeitenden, einschliesslich 

der Führungskräfte, Einfluss auf die Gesamtvergütung. Übergeord-

nete und individuelle Ziele sind die Grundlage für die Beurteilung der 

Leistung und werden über die variable Vergütungskomponente 

Short Term Incentive (STI) entschädigt. Für jede Funktion wird eine 

Zielgrösse der variablen Vergütung bei 100 % Zielerfüllung festge-

legt. Die tatsächliche Höhe berechnet sich aus dem Zielerfüllungs-

grad, wobei die maximal erreichbare jährliche variable Vergütung bei 

einem Faktor von 1.5 des Zielwerts limitiert ist. Zwischen 0 % und 

150 % erfolgt eine lineare oder stufenweise Bewertung; Details wer-

den im jährlichen Zielsetzungsprozess festgelegt. Für das Berichts-

jahr wurde in allen Fällen zwischen den Eckwerten (0 %, 100 % und 

150 %) eine lineare Kurve angewendet.

Beteiligungsprogramm (LTI)

Die Statuten der CPH Chemie + Papier Holding AG ermöglichen den 

Einsatz von Long Term Incentives (LTI), insbesondere in Form von Mit-

arbeiterbeteiligungen. 2020 wurde ein Aktienbezugsprogramm aus-

schliesslich für die Mitglieder der Gruppenleitung in Form eines Res-

tricted Stock Plan eingeführt. Die Aktien werden dabei den 

Berechtigten zum Zeitpunkt der Gewährung verbindlich zugeteilt und 

unterliegen danach einer dreijährigen Sperrfrist. Während dieser Frist 
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ist die Anzahl der zugeteilten Aktien an keine weiteren Leistungs- 

oder Erfolgsbedingungen gebunden. Der Wert ändert sich ausschliess-

lich in Abhängigkeit zum Börsenkurs. Bei unterjährigem Ein- oder 

Austritt erfolgt die Zuteilung pro rata temporis.

Der Zuteilungskurs der Aktien entspricht dem arithmetischen Mittel 

der Schlusskurse der Aktien der CPH Chemie + Papier Holding AG an 

jeweils je 15 aufeinanderfolgenden Kalendertagen unmittelbar vor 

und nach der Veröffentlichung des Jahresabschlusses. 

Für jedes Gruppenleitungsmitglied wird, abhängig vom individuellen 

LTI-Zielbetrag, die Anzahl zuzuteilender Aktien ermittelt. Die für die 

Vergütung der Gruppenleitungsmitglieder erforderlichen Aktien wer-

den jährlich durch die CPH Chemie + Papier Holding AG am Markt 

erworben. Die Gewährung erfolgt in jährlichen Tranchen jeweils un-

mittelbar nach Ermittlung des Zuteilungskurses nach der Veröffentli-

chung des Jahresabschlusses. Die Aktien sind ab dem Zeitpunkt der 

Zuteilung stimm- und dividendenberechtigt. 

Nach Ablauf der dreijährigen Sperrfrist stehen die Aktien jeder ge-

währten Tranche den Berechtigten uneingeschränkt zur freien Ver-

fügung. Mit der dreijährigen Sperrfrist wird sichergestellt, dass alle 

Mitglieder der Gruppenleitung eine entsprechende minimale Aktien-

beteiligung am Unternehmen halten. 

Ab 2023 soll die Höhe der Aktienzuteilung an Leistungs- und Erfolgs-

bedingungen geknüpft werden. Als Grundlage dazu sollen dieselben 

Kriterien dienen, die für die Zielerreichung des STI verwendet werden. 

Auch soll auf analoger Grundlage das Aktienprogramm auf die Mit-

glieder der Geschäftsleitungen der Bereiche ausgedehnt werden.

Honorierung Verwaltungsrat

Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht aus einem bar ausbe-

zahlten Fixum. Für die Arbeit in einem der Fachausschüsse wird zu-

sätzlich ein Sitzungsgeld ausgerichtet. Für Verwaltungsratstätigkeiten 

ausserhalb der normalen Sitzungen wird eine Tagespauschale aus-

bezahlt. 

Die Höhe der Verwaltungsratsentschädigung wird mit den publi-

zierten Daten vergleichbarer, an der SIX Swiss Exchange kotierter 

schweizerischer Industrieunternehmen abgeglichen und festgelegt. 

Der Personal- und Entschädigungsausschuss stellt dem Verwaltungs-

rat Antrag.

Seit der Generalversammlung 2015 erfolgt gemäss «Verordnung ge-

gen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaf-

ten» (VegüV) und angepassten Statuten der CPH Chemie + Papier 

 Holding AG eine Abstimmung über die maximale Gesamtsumme der 

Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur jeweils 

nächsten Generalversammlung. Für konkrete Vergütungsbeträge wird 

auf Kapitel 2 des Vergütungsberichtes verwiesen.

Honorierung Gruppenleitung

Die Honorierung des Managements in der CPH-Gruppe setzt sich aus 

einem fixen und einem variablen Anteil (STI) zusammen, welche voll-

ständig in bar ausbezahlt werden. Zusätzlich wird seit 2020 ein Anteil 

der Honorierung in Aktien vergütet (LTI). Der ausbezahlte variable Be-

trag (STI) ist abhängig von der Erreichung der Gruppenziele sowie der 

individuellen Bereichs- bzw. Funktionsziele. Die maximale variable Ver-

gütung beträgt für den CEO 100 % der fixen Grundvergütung; für die 

anderen Mitglieder der Gruppenleitung liegt die Grenze bei maximal 

50 % der fixen Grundvergütung.

Für die Gruppenleitung besteht ein Zielsetzungsprozess als Grundlage 

für die Beurteilung der Leistungserfüllung und der variablen Ver-

gütung. Dabei werden Ziele in fünf Kategorien definiert: finanzielle 

Ergebnisse, Kunden & Markt, Innovation, Prozesse sowie Mitarbeiter-

führung. Die finanziellen Kennzahlen sind für alle Mitglieder der 

Gruppenleitung dieselben; für die übrigen Elemente werden individuelle 

bereichs- bzw. funktionsspezifische Ziele vereinbart. 

Das Erreichen der quantitativen Ziele in den finanziellen Kenngrössen 

EBIT, operativer Cash Flow sowie operatives Nettoumlaufvermögen 

beeinflusst die variable Vergütung zu 60 %; die Zielerreichung in den 

übrigen Dimensionen (quantitativ und qualitativ) gesamthaft zu 40 %. 

Die Bereichsleiter werden bezüglich des finanziellen Ergebnisses zu 

zwei Dritteln aufgrund der Resultate ihres Geschäftsbereiches und 

zu einem Drittel aufgrund der Resultate der Gruppe beurteilt. CEO 

und CFO werden einzig aufgrund des erreichten Gruppenresultates 

beurteilt.

Über die Zielvorgaben in allen Elementen entscheidet für die gesamte 

Gruppenleitung der Verwaltungsrat; bei den finanziellen Kenngrössen 

handelt es sich dabei um die vereinbarten Budgetvorgaben. Der CEO 

und die Mitglieder der Gruppenleitung haben für die Zielsetzung ein 

Vorschlagsrecht. Der CEO hat ein Vorschlagsrecht bezüglich der Ver-

gütung der Mitglieder der Gruppenleitung. Die Beurteilung der jährli-

chen Zielerreichung wird für die Mitglieder der Gruppenleitung durch 

den CEO vorgenommen und dem Verwaltungsratsausschuss «Perso-

nal und Entschädigung» vorgeschlagen. 

Der Verwaltungsratspräsident beurteilt die Leistungen des CEO. Der 

Verwaltungsratsausschuss «Personal und Entschädigung» diskutiert 

diese Beurteilungen und stellt dem Verwaltungsrat Antrag über die 

Leistungserreichung und die individuellen variablen Vergütungen für 

die gesamte Gruppenleitung. Der Gesamtverwaltungsrat entscheidet 

innerhalb der von der GV vorgegebenen Maximalbeträge abschlies-

send. Den Mitgliedern der Gruppenleitung wird ein Geschäftsfahr-

zeug zur Verfügung gestellt. Seit der Generalversammlung 2015 er-

folgt gemäss VegüV und angepassten Statuten der CPH Chemie + Papier 

Holding AG eine Abstimmung über die maximale Gesamtsumme der 

fixen und variablen Vergütungen der Gruppenleitung für das auf die 

GV folgende Geschäftsjahr. 
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Soweit neue Mitglieder der Gruppenleitung ernannt werden und 

diese ihre Stelle bei der Gesellschaft antreten, nachdem die GV die 

maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder der Gruppenleitung für 

das betreffende Geschäftsjahr genehmigt hat, darf diesen neuen Mit-

gliedern gemäss Artikel 22 der Statuten der CPH Chemie + Papier Hol-

ding AG ein Zusatzbetrag ausgerichtet werden, welcher insgesamt für 

alle neuen Mitglieder 40 % der durch die GV genehmigten Gesamt-

vergütung für die Mitglieder der Gruppenleitung im betreffenden Ge-

schäftsjahr nicht übersteigen darf.

Bezüglich der für das Berichtsjahr ausgerichteten Vergütungen an die 

Verwaltungsräte, an den CEO (höchste Gesamtvergütung in der 

Gruppenleitung) und an die übrige Gruppenleitung wird auf die Ta-

bellen in Kapitel 2 verwiesen. 

2 Ausweis der Vergütungen an Mitglieder von Verwaltungsrat 

und Gruppenleitung

Die Vergütungen beinhalten Löhne, Boni, Gutschriften, Sozialaufwand 

Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen und andere Vergütungen.

Erläuterungen zu den Vergütungen an den Verwaltungsrat

Die dargestellten Beträge entsprechen den Vergütungen, die für das 

jeweilige Jahr ausbezahlt wurden, unabhängig vom (allenfalls späte-

ren) Auszahlungszeitpunkt (Accrual Basis). Die Vergütungen werden 

ausschliesslich in bar geleistet. Es bestehen weder Aktien- noch Op-

tionspläne für den Verwaltungsrat. Die Vergütungen werden brutto 

gezeigt, inkl. Arbeitnehmerbeiträge an Sozialversicherungen. Die 

 separat ausgewiesenen Beiträge an Sozialversicherungen beinhalten 

die Arbeitgeberbeiträge.

Die 2022 ausgewiesenen Vergütungen liegen auf dem Niveau des 

Vorjahres, da sich die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und 

das Vergütungssystem im Berichtszeitraum nicht geändert haben. 

Es wurden keine Vergütungen an ehemalige Mitglieder des Verwal-

tungsrates ausgerichtet. Ebenfalls wurden keine Darlehen oder Kre-

dite an aktuelle oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates ver-

geben, und es sind keine solchen Darlehen oder Kredite ausstehend. 

Vergütungen an den Verwaltungsrat (geprüft) 

in CHF 1 000

Funktion Fachausschuss 
Finanzen und 

Revision

Fachausschuss 
Personal und 

Entschädigung

Fixe Vergütung Sitzungs- 
gelder VR- 

Ausschüsse

Beiträge an  
Sozialver- 

sicherungen

Total 
Vergütung

2022
Peter Schaub Präsident Mitglied Mitglied  319  -    19  339 
Tim Talaat Vizepräsident Vorsitz  91  24  7  122 
Kaspar W. Kelterborn Mitglied Vorsitz  91  24  7  122 
Claudine Mollenkopf1 Mitglied Mitglied  85  8  -    93 
Manuel Werder Mitglied Mitglied  91  8  6  105 
Christian Wipf Mitglied Mitglied  91  8  6  105 
Total Verwaltungsrat  768  72  45  886 

2021
Peter Schaub Präsident Mitglied Mitglied  319  -    19  338 
Tim Talaat Vizepräsident Vorsitz  91  24  7  122 
Mauro Gabella2 Mitglied Mitglied  23  2  1  26 
Kaspar W. Kelterborn Mitglied Vorsitz  91  24  7  122 
Claudine Mollenkopf1, 2 Mitglied Mitglied  64  5  -    69 
Manuel Werder Mitglied Mitglied  91  8  6  105 
Christian Wipf Mitglied Mitglied  91  8  6  105 
Total Verwaltungsrat  770  71  46  887 

1 nicht der schweizerischen Sozialversicherung unterstellt.
2  Generalversammlung 2021: Austritt Mauro Gabella, Neuwahl Claudine Mollenkopf.

An der Generalversammlung vom 17. März 2022 wurde für die Periode der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Gene-

ralversammlung 2023 eine Vergütung von maximal CHF 0.93 Mio. genehmigt.
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An Personen, die den Mitgliedern des Verwaltungsrates nahe stehen, 

wurden keine Vergütungen ausgerichtet (vorbehältlich den im Anhang 

der Konzernrechnung, Erläuterung 31, Transaktionen mit nahe stehen-

den Personen, aufge führten). Es wurden an diese Personen weder Dar-

lehen oder Kredite vergeben, noch sind solche Darlehen oder Kredite 

ausstehend. Es erfolgten keine Transaktionen zu markt unüblichen 

Konditionen mit natürlichen oder juristischen Personen, die den 

VR-Mitgliedern nahe stehen.

Erläuterungen zu den Vergütungen an die Gruppenleitung

Die ausgewiesene variable Vergütung für das Berichtsjahr 2022 ent-

spricht der getätigten Rückstellung (Accrual-Basis). Die ausgewiesene 

variable Vergütung für das Vorjahr 2021 ist auf die effektiv ausbe-

zahlten Beträge angepasst. Dabei handelt es sich nicht um neue Ver-

gütungen, sondern um die gleichen, die bereits im vorjährigen Be-

richt gezeigt wurden. Damals konnten die Vergütungen jedoch erst 

basierend auf den getätigten Rückstellungen (Accrual-Basis) gezeigt 

werden; hier werden nun die finalen, tatsächlich ausbezahlten Be-

träge für das Vorjahr nachgereicht. 

Die fixe sowie die variable Vergütung (STI) werden ausschliesslich in 

bar geleistet. Die im Beteiligungsprogramm (LTI) an die Gruppen-

leitung zugewiesenen Aktien werden zu den effektiven Marktwerten 

offengelegt. Die Vergütungen werden brutto gezeigt, inkl. Arbeit-

nehmerbeiträge an Pensionskassen und Sozialversicherungen. Die 

separat ausgewiesenen Beiträge an Pensionskassen und Sozialversi-

cherungen beinhalten die Arbeitgeberbeiträge. Die Kategorie «An-

dere Vergütungen» umfasst Privatanteile für die Nutzung des Ge-

schäftsautos und allfällige Dienstaltersgeschenke.

Die im Vergleich zum Vorjahr höhere variable Vergütung im Jahr 

2022 erklärt sich durch den besseren Geschäftsgang der CPH-Gruppe 

2022 und durch den höheren Zielerreichungsgrad der Gruppen-

leitung von durchschnittlich 118.8 %, im Vergleich zu 96.4 % im 

 Vorjahr. Zudem war die Position des CFOs bedingt durch Personal-

wechsel während mehreren Monaten 2021 und 2022 doppelt be-

setzt, ebenso die Position des Leiters Verpackung im Jahr 2022.

Es wurden keine Vergütungen an ehemalige Mitglieder der Gruppen-

leitung ausgerichtet. Ebenfalls wurden keine Darlehen oder Kredite 

an aktuelle oder ehemalige Mitglieder der Gruppenleitung vergeben, 

und es sind keine solchen Darlehen oder Kredite ausstehend.

An Personen, die den Mitgliedern der Gruppenleitung nahe stehen, 

wurden keine Vergütungen ausgerichtet und keine Darlehen oder 

Kredite vergeben, und es sind keine solchen Darlehen oder Kredite 

ausstehend. Es erfolgten keine Transaktionen zu marktunüblichen 

Konditionen mit natürlichen oder juristischen Personen, die den 

Gruppenleitungsmitgliedern nahe stehen.

Vergütungen an die Gruppenleitung (geprüft)

in CHF 1 000

Fixe 
 Vergütung

Variable 
Vergütung 

(STI)

Aktienbasierte 
Vergütung 

(LTI)

Beiträge an  
Personal-

vorsorge und  
Sozialversiche-

rungen

Andere 
Vergütungen

Total 
Vergütung

2022
Peter Schildknecht, CEO  520  410  60  173  10  1 173 
Andere Mitglieder der Gruppenleitung  1 328  514  150  359  55  2 406 
Total Gruppenleitung  1 848  924  210  532  65  3 579 

2021
Peter Schildknecht, CEO  520  370  60  178  8  1 136 
Andere Mitglieder der Gruppenleitung  1 333  336  120  347  61  2 197 
Total Gruppenleitung  1 853  706  180  525  69  3 333 

An der Generalversammlung vom 18. März 2021 wurde für das Geschäftsjahr 2022 eine Vergütung von maximal CHF 3.50 Mio. genehmigt. 

Darüber hinaus wurde der Zusatzbetrag von 40 % gemäss Art. 23 der Statuten mit CHF 0.08 Mio. in Anspruch genommen, da die Positionen 

des CFOs und des Leiters Verpackung im Frühjahr 2022 mehrere Monate doppelt besetzt waren. Im Berichtsjahr sind im Rahmen der aktien-

basierten Vergütungen 3 345 Aktien (Vorjahr 2 682) mit einer Sperrfrist von drei Jahren verbindlich zugeteilt worden. Der im Personalaufwand 

erfasste Aufwand beläuft sich unter Anwendung eines Kurswertes bei Zuteilung von CHF 62.78 pro Aktie (Vorjahr CHF 66.80) auf CHF 0.2 Mio. 

(Vorjahr CHF 0.2 Mio.).
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berICHt der reVIsIonssteLLe

Bericht zur Prüfung  
des Vergütungsberichts 
Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der CPH Chemie + Papier Holding AG 

(die Gesellschaft) für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr ge-

prüft. Die Prüfung beschränkte sich auf die Angaben zu Vergütungen, 

Dar lehen und Krediten nach Art. 14–16 der Verordnung gegen über-

mässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 

in den als «geprüft» gekennzeichneten Tabellen auf den Seiten  42 

und 43 des Vergütungsberichts.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Angaben zu Vergütungen, 

Darlehen und Krediten im Vergütungsbericht (Seiten 40 bis 43) dem 

schweizerischen Gesetz und den Art. 14–16 der VegüV.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweize-

rischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung 

(SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vor-

schriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der 

Revisionsstelle für die Prüfung des Vergütungsberichts» unseres Be-

richts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft un-

abhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen 

Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir ha-

ben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen  Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser 

Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwort-

lich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Geschäftsbericht 

enthal tenen Informationen, aber nicht die mit «geprüft» gekenn-

zeichneten Tabellen im Vergütungsbericht, die Konzernrechnung, die 

Jahresrechnung und unsere dazugehörigen Berichte.

Unser Prüfungsurteil zum Vergütungsbericht erstreckt sich nicht auf 

die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prü-

fungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortlich-

keit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob 

die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den 

 geprüften Finanzinformationen im Vergütungsbericht oder unseren 

bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig 

wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den 

Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonsti-

gen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 

berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates  

für den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung eines Ver-

gütungsberichts in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif-

ten und den Statuten und für die internen Kontrollen, die der Ver-

waltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung eines 

Ve r gütungsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Zudem obliegt ihm die Verantwortung über die Ausgestaltung der Ver-

gütungsgrundsätze und die Festlegung der einzelnen Vergütungen.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle  

für die Prüfung des Vergütungsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 

im Vergütungsbericht enthaltenen Angaben zu den Vergütungen, 

Darlehen und Krediten gemäss Art.  14–16 VegüV frei von wesent-

lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil 

beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, 

aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem 

schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von 

ihnen einzeln oder ins gesamt vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Vergütungsberichts ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen 

 Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Prüfung 

pflicht gemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus:

 – identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen im Vergütungsbericht aufgrund von dolosen Hand-

lungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-

gedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da 

dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-

absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder 

das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 – gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten 

Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kon-

trollsystems der Gesellschaft abzugeben.
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 – beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten ge-

schätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammen-

hängenden Angaben.

 

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat bzw. dessen zuständi-

gem Ausschuss unter anderem über den geplanten Umfang und die 

geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prü-

fungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im 

Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung 

identifizieren.

Wir geben dem Verwaltungsrat bzw. dessen zuständigem Ausschuss 

auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen Verhal-

tensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und kom-

munizieren mit ihnen über alle Beziehungen und sonstigen Sachver-

halte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass 

sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und – sofern zutref-

fend – über Massnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen oder 

getroffene Schutzmassnahmen.

PricewaterhouseCoopers AG
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